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Gesetz 
zur Durchführung der Verordnung Nr. 160/66/EWG 

(landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse) 
des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

(Durchführungsgesetz EWG landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse) 
Vom 10. April 1968 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be­
schlossen: 

§ 1 

Werden abschöpfungspflichtige Waren im aktiven 
Veredelungsverkehr (§§ 48 bis 51 des Zollgesetzes) 
zu Waren veredelt, die in der Anlage zur Verord­
nung Nr. 160/66/EWG des Rates yom 27. Oktober 
1966 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
S. 3361) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt 
sind, und sollen für die veredelten Waren in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft die in Artikel 9 Abs. 2 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft bezeichneten Vergünstigungen in Anspruch 
genommen werden, so wird eine Abgabe im Rah­
men von Artikel 8 der Verordnung Nr. 160/66/EWG 
erhoben. 

§ 2 

(1) Die Abgabenschuld entsteht dadurch, daß die 
Zollstelle die in § 1 bezeichneten veredelten Waren 
auf Antrag des Veredelers als vergünstigungsfähig 
(§ 1) kennzeichnet. Abgabenschuldner ist der Ver­
edeler. 

(2) Die Abgabe bemißt sich nach dem Unter­
schied zwischen der Abschöpfung für die unver­
edelten Waren im Zeitpunkt des Antrags auf Ab-

fertigung zur Veredelung und eü„em Betrag, der 
als beweglicher Teilbetrag nach· Artikel 3 und 5 
der Verordnung Nr. 160/66/EWG im Zeitpunkt des 
Antrags auf Kennzeichnung zu erheben wäre, wenn 
Waren von der Beschaffenheit der veredelten 
Vv aren aus dem Mitgliedstaat eingeführt würden, 
in den die veredelten Waren ausgeführt werden 
sollen. Sind die veredelten Waren aus mehreren 
abschöpfungspflichtigen Waren hergestellt und sind · 
diese Waren nicht alle zum Veredelungsverkehr 
abgefertigt worden, so ist für die Berechnung des 
Unterschiedsbetrages nur von dem Ant~il des be­
weglichen Teilbetrages auszugehen, der auf die zum 
Veredelungsverkehr abgefertigten abschöpfungs­
pflichtigen Waren entfällt. 

(3) Für Nebenerzeugnisse und Abfälle, die auf 
die zum Veredelungsverkehr abgefertigten ab­
schöpfungspflichtigen Waren entfallen, wird eine 
Abschöpfung oder ein Zoll nicht erhoben. 

§ 3 

Entsteht nach diesem Gesetz eine Abgabenschuld, 
so wird Anteilzoll nach dem Anteilzollgesetz vom 
27. Dezember 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 1082), ge­
ändert durch das Gesetz über Umstellung der Ab­
gaben auf Mineralöl vom 20. Dezember 1963 (Bun-
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desgesetzbl. I S. 995), nicht erhoben. Die §§ 3 und 5 
Abs. 1 des Anteilzollgesetzes gelten für die in § 1 
bezeichm~te Abgabe entsprechend. 

§ 5 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§ 4 

Werden in der Anlage zur Verordnung Nr. 160/66/ 
EWG aufgeführte Waren aus einem Zollaufschub­
lager ausgelagert, so wird für die aufgeschobene 
Zollschuld der im Zeitpunkt der Auslagerung maß­
g<>.bende Zollsatz angewendet. 

§ 6 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 10. April 1968 

Der Bundespräsident 
Lübke 

Für den Bundeskanzler 
Der Bundesminister der Verteidigung 

Schröder 

Der Bundesminister der Finanzen 
Strauß 
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Bekanntmachung 
über den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen 

auf Ausstellungen 

Vom 11. April 1968 

Auf Grund des Gesetzes vom 18. März 1904 be­
treffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und 
Warenzeichen auf Ausstellungen (Reichsgesetzbl. 
S. 141) in Verbindung mit Artikel 129 Abs. 1 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
wird bekanntgemacht: 

Der durch das Gesetz vom 18. März 1904 vorge­
sehene Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren­
zeichen tritt ein für 

1. die in der Zeit vom 22. bis 26. April 1968 in Frank­
furt/Main stattfindende V er anstal t ung „ Alarm­
und Sicherheitsanlagen", 

2. die in der Zeit vom 12. bis 13. Mai 1968 in Köln 
stattfindende „Fachctusstellung für Friseurbedarf 
und Körperpflege - Kosmetik", 

3. die in der Zeit vom 15. bis 23. Juni 1968 in Ham­
burg stattfindende „IFFA --- Internationale Flei­
scherei-Fachausstellung", 

4. die in der Zeit vom 18. bis 22. Juni 1968 in Frank­
furt/Main stattfindende Veranstaltung „ Meßwert­
aufnehmer und Meßwertspeicher", 

5. die in der Zeit vom 27. August bis 1. September 
1968 in Köln stattfindende „XVII. Internationale 
Dental-Schau", 

6. die in der Zeit vom 13. bis 15. September 1968 in 
Karlsruhe stattfindende Fachausstellung „Technik 
im Gartenbau". 

Bonn, den 11. April 1968 

Der Bundesminister der Justiz 
Dr. Heinemann 
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